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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist die geringfügig überarbeitete Fassung des Ende Ok-
tober 2000 abgeschlossenen Manuskripts, das im Wintersemester 2000/01 der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bann als Disserta-
tion vorgelegen hat. Es wurden dabei Hinweise auf die Entwicklung bis März 2001 
aufgenommen. 

Die Idee zu dieser Arbeit entstand während meines Studienaufenthaltes an der 
Universität Montpellier 1997/98. Herr Professor Dr. Thomas war während meines 
Aufenthaltes in Frankreich und auch in den darauf folgenden Jahren stets zu Ge-
sprächen über die Arbeit bereit, wofür ich ihm danke. 

Ganz herzlich danken möchte ich aber vor allem Herrn Professor Dr. Kindhäu-
ser, der die Arbeit betreut und mich in der Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an seinem Lehrstuhl stets unterstützt hat. Danken möchte ich auch Herrn Professor 
Dr. Rudolphi für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens. 

Dank schulde ich weiter den Max-Planck-Instituten in Freiburg i.Br. und Heidel-
berg, die mir die Benutzung ihrer Bibliotheken gestatteten. Darüber hinaus wäre 
die Arbeit nicht zustande gekommen, wenn nicht Gesprächspartner aus dem Bun-
desinnenministerium, dem Innenministerium Baden-Württemberg, dem Gemeinsa-
men deutsch-französischen Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Of-
fenburg sowie dem Polizeipräsidium Bann zur Verfügung gestanden hätten, die bei 
der Materialbeschaffung behilflich waren und praktische Erfahrungen beisteuerten. 

Danken möchte ich auch all denjenigen, die mich während des Schreibens der 
Arbeit unterstützt haben und stets zu Diskussionen bereit waren, insbesondere Frau 
Dr. Sabine Gieß, Herrn Dr. Benjamin Limbach und Herrn Kai Ziegler, LL.M. 

Schließlich danke ich dem Verlag Duncker und Humblot für die Aufnahme in 
die Reihe "Schriften zum Prozessrecht". 

Bann, im Juni 2001 Barbara Goy 
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Einleitung 

A. Zielsetzung der Arbeit 

Die zunehmende Europäisierung des Rechts und deren Auswirkungen auf alle 
Bürger läßt auch das Strafrecht nicht unberührt. Gerade das "Zusammenrücken" 
der europäischen Staaten erfordert im Bereich des Strafrechts zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit. Straftäter werden durch die weitgehende Abschaffung der EU-
Binnengrenzkontrollen immer beweglicher; demgegenüber sind die Strafverfol-
gungsorgane noch überwiegend auf die Grenzen ihres Nationalstaates beschränkt. 
Für eine erfolgreiche Bekämpfung der grenzüberschreitenden, häufig organisierten 
Kriminalität ist eine wirksame Kooperation der betroffenen Staaten erforderlich. 
Die strenge Verbundenheit von Nationalstaat und Strafrecht ist in Frage gestellt, 
wenn Staatsgrenzen keine Hindernisse mehr für die Begehung von Straftaten, son-
dern lediglich für ihre Verfolgung darstellen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zu der Frage zu leisten, in welcher Weise 
eine effektive Zusammenarbeit bei der repressiven Polizeitätigkeit erfolgen kann, 
wenn der Tater sich die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen zu Nutzen macht. 
Untersucht werden soll dies für die Zugriffsmöglichkeiten der Polizei auf in jla-
granti betroffene oder verfolgte Täter in Frankreich und Deutschland. Überschrei-
tet der Täter bei der Verfolgung die deutsch-französische Grenze, wird zwangsläu-
fig eine Kooperation der Polizeibehörden erforderlich. 

Wie diese Zusammenarbeit erfolgen kann, läßt sich nur in Kenntnis der einzel-
staatlichen Regelungen beantworten. Eine Koordinierung unter Wahrung der Staa-
tensouveränität kann nur dann eine effektive Kriminalitätsbekämpfung gewährlei-
sten, wenn die Regelungen beider Länder kompatibel, somit in der Struktur, den 
Zuständigkeiten und Inhalten vergleichbar sind und gleichartige Lebenssachver-
halte erfassen 1• Anderenfalls kommt lediglich eine einheitliche Regelung in Frage, 
bei der sich dann die Probleme der demokratischen Rückkopplung sowie der 
rechtsstaatliehen Kontrolle stellen2. Eine -wie auch immer geartete - Kooperation 
setzt weiter das Übereinstimmen der Zielvorstellungen und damit der wesentlichen 
Wertungsfragen in den betroffenen Ländern voraus3 . Entscheidend für die Ver-
gleichbarkeit der Elemente in den unterschiedlichen Rechtsordnungen ist dabei 
nicht ihre formale Identität, sondern die funktionelle Gleichwertigkeit4• 

I Perron ZStW 109 (1997), 281 (297). 

2 Vgl. Jung JuS 1998, 1 (6). 

3 Perron ZStW 109 (1997), 281 (298). 
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B. Konkretisierung der Fragestellung 

Untersucht werden sollen im folgenden nur die Zugriffsmöglichkeiten der Poli-
zei auf den vermeintlichen Täter selbst; außer Betracht gelassen werden daher 
Maßnahmen im Hinblick auf Zeugen oder sonstige Dritte. Hinsichtlich des Inhalts 
der Maßnahme werden nur das Ergreifen und Zur-Verfügung-Halten zu repressiven 
Zwecken, vor allem der Vernehmung, nicht dagegen die bloße Identitätsfeststel-
lung5 oder präzise gefaßte Ermittlungsmaßnahmen wie die körperliche Untersu-
chung oder Durchsuchung behandelt. 

I. Diegarde a vue im französischen Recht 

Der französische code de Ia procedure penale (CPP) ersetzt, wenn die Begehung 
der Tat unmittelbar entdeckt wurde6, das normale Ermittlungsverfahren durch ein 
schlagkräftigeres Flagranzverfahren 7• Dabei können bestimmte Polizeibeamte8 ge-
mäß Art. 61 CPP allen sich am Tatort befindenden Personen verbieten, sich zu ent-
fernen. Personen, von denen die Polizei Informationen über die Tat erlangen kann, 
sind gemäß Art. 62 Abs. 2 CPP verpflichtet, vor ihr zu erscheinen. Gemäß Art. 73 
CPP ist zudem jedermann, somit auch die Polizei, befugt, den in jlagranti betroffe-
nen (vermeintlichen) Täter zu ergreifen9• Der Verdächtige kann anschließend, auf 
Anordnung bestimmter Polizeibeamter, gemäß Art. 63 CPP ohne vorherige staats-

4 Bogdan, Comparative Law Nr. 4.2; L.-J. Constantinesco, Rechtsvergleichung II S. 90. 
Es wird der funktionellen Rechtsvergleichung gefolgt, deren Ausgangspunkt nicht eine Norm 
oder ein Rechtsinstitut, sondern vielmehr eine Problemstellung ist, welche von bestimmten 
Normen in den zu vergleichenden Rechtsordnungen geregelt wird, Rheinstein, Rechtsverglei-
chung S. 15 und 21. 

5 Die französischen und deutschen Regelungen zur Identitätsfeststellung werden aber im 
Rahmen des SDÜ dargestellt, siehe Teil 2 Kap. 2 B. III. 

6 Die genauen Voraussetzungen der frischen Tat sind in Art. 53 CPP festgelegt. 

7 Art. 53 ff. CPP. Zur Definition von "Flagranz" siehe unten Teil 1 Kap. 1 B. I. 1. a) aa). 

s Mit Polizei ist in dieser Arbeit nur die police judiciaire gemäß Art. 12 bis 29 CPP ge-
meint. Es handelt sich dabei nicht um eine selbständige Polizeieinheit, sondern um Beamte 
der police nationale und der gendarmerie sowie einiger Verwaltungsstellen, die mit der 
Wahrnehmung repressiver Aufgaben betraut sind. Diepolice judiciaire wird dabei nicht nur 
als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft, sondern auch aus eigener gesetzlicher Ermächtigung 
heraus tätig, jedoch unter Leitung der Staatsanwaltschaft, und ist zur Feststellung von Straf-
taten, zur Beweissammlung und zur Ermittlung der Täter verpflichtet, Art. 12 ff. CPP; vgl. 
ausführlich Matsopoulou, Les enquetes de police Nr. 52 ff.; Maymat, Procedure penale 
Nr. 52 ff.; Soyer, Droit penal et procedure penale Nr. 719 ff. 

9 Das Ergreifen ist gemäß Art. 73 CPP auf das Vorliegen einer frischen Tat i. S. d. Art. 53 
CPP beschränkt. Die Polizei kann das Ergreifen aber hinauszögern, vorausgesetzt ein Fla-
granzverfahren ist schon eröffnet, Cass. crim. 19. 09. 1990 Droit penal mai 1992, Chronique 
Nr. 26; Montreuil, Juris-Classeur Procedure penale, Commentaires Art. 53-73 CPP, Crimes 
et de!its flagrants, Enquete de police Nr. 139. Dazu ausführlich Teil 1 Kap. 1 B. I. 3. a). 
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anwaltschaftliehe 10 oder richterliche Entscheidung, pour les necessites de l 'en-
quete, d. h. zu Ermittlungszwecken für eine begrenzte Zeit zu ihrer Verfügung 
"garder a sa disposition" gehalten bzw. im Auge "garder a vue" behalten wer-
den11. Dem Wortlaut nach erlaßt die garde a vue zunächst nur das Beaufsichti-
gen12. Daß sich die Maßnahme der Polizei aber darauf nicht beschränkt, ist schon 
dem Gesetzestext selbst zu entnehmen13; so bezeichnet auch das Dekret14 vom 
20. 05. 190315 in Art. 124 Abs. 4 als "gardee a vue " "toute personne qui n 'est pas 
Iaissee libre de se retenir; notamment a.fin de son audition ". Dem Betreffenden ist 
es verwehrt, selbst über sein Kommen und Gehen zu entscheiden 16. Er wird gegen 
seinen Willen und unter Aufsicht der Polizei grundsätzlich in ihren Räumlichkeiten 
festgehalten. Wenn dem einzelnen das Verlassen der ihm zugewiesenen Räumlich-
keit verboten wird, so stellt dies eine Beeinträchtigung seiner körperlichen Bewe-
gungsfreiheit in jede Richtung und damit eine privation de liberte dar17. 

In der deutschen Literatur wird eine nicht nur ganz flüchtige Maßnahme, durch 
die die körperliche Bewegungsfreiheit gegen oder ohne den Willen des Betrof-
fenen allseitig beeinträchtigt wird, überwiegend als Freiheitsentziehung angese-
hen18. Die Abgrenzung der Freiheitsentziehung von der bloßen Freiheitsbeschrän-
kung19 wird dabei nicht einheitlich vorgenommen, da das Grundgesetz in Art. 104 

10 Zur Kontrolle seitens der Staatsanwaltschaft, siehe unten Teil 1 Kap. I B. II. 2. 

11 Aus der Systematik des Gesetzestextes ergibt sich, daß die beiden Formulierungen die-
selbe Vorgehensweise beschreiben, da der erste Satz des Abs. 2, in dem die Person als "gar-
dee a vue" bezeichnet wird, lediglich eine Präzisierung der grundsätzlichen Erlaubnis des 
.. garder a sa disposition" in zeitlicher Hinsicht darstellt. 

12 Grenaud, Les atteintes a Ia liberte Nr. 108; Merle GP 1969 li Doctrine, 18. 

13 In Art. 63 Abs. 2 CPP heißt es hinsichtlich der zeitlichen Beschränkung: "Ia personne 
gardee a vue ne peut etre retenue plus de vingt-quatre heures" (Hervorhebung durch die Ver-
fasserin). 

14 Decision executoire a portee generate ou individuelle, signee soit par le President soit 
par le Premier Ministre, Guillien I Vincent, Lexique des termes juridiques S. 164. 

15 Decret portant reglement sur l'organisation et le Service de Ia gendamerie, geändert am 
22.08. 1958. 

I6 Ballandier, La presomption d'innocence S. 119; Soyer, Droit penal et Procedure penale 
Nr. 737. 

17 Leroy, Juris-Classeur Procedure penale, Commentaires Art. 53-73 CPP, Garde a vue 
Nr. 9; Thomas in: Droits et libertes fondamentaux, 249 (256). 

18 Hartlaub, Theorie und Praxis der Freiheitsentziehungen S. 98; Koschwitz, Polizeiliche 
Freiheitsentziehung S. 43; Maunz/Dürig/Dürig GG Art. 104 Rn 6; Schnickrnann MDR 
1976, 363 (366). 

19 Der Unterschied ist dabei nicht qualitativ, sondern graduell, so daß alle Freiheitgentzie-
hungen auch Freiheitsbeschränkungen darstellen, BVerfGE 10, 302 (323); Hantel, Freiheits-
entziehungS. 66; Koschwitz, Polizeiliche Freiheitsentziehung S. 28; v. Münch/Kunig/Ku-
nig GG Art. 104 Rn 17; anders Reder, Sistierung S. 29, der es angesichts der "klaren und 
sauberen Terminologie" als verfehlt ansieht, zwischen Freiheitsbeschränkung i. w. S. als 
Oberbegriff und Freiheitsbeschränkung i. e. S. sowie Freiheitsentziehung als Unterbegriffe zu 
unterscheiden. 


